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UPGRADE ELEKTROFACHKRAFT FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK 

Dieses Upgrade-Modul richtet sich an Personen, denen die Inhalte nach VPLT SR 4.0 "Standards zur 
Veranstaltungstechnik – Elektrofachkraft für Veranstaltungstechnik" vermittelt wurden. 
Der VPLT SR 4.0 wurde Ende 2011 zurückgezogen und wurde durch den IGVW SQ Q1 ersetzt. 
 
Es handelt sich im Wesentlichen nicht um die Vermittlung neuer Inhalte.  
 
Ziel ist die Vertiefung der bereits bekannten Inhalte des VPLT SR 4.0. Die Kompetenzen nach VPLT SR 4.0 werden für 
die Teilnahme am Upgrade-Modul vorausgesetzt. Diese Kompetenzen entsprechen denen der Fachkräfte für 
Veranstaltungstechnik nach der Ausbildungsverordnung von 2002.  
 
Der Lehrgang unterliegt mit seinen Inhalten einem Standard (SQ Q1), der für ein einheitliches Qualitätsniveau für die 

Ausbildung im Bereich Elektrotechnik für den Veranstaltungsbereich sorgt. 

BESCHREIBUNG 

Die Tätigkeiten der „Elektrofachkraft für Veranstaltungstechnik“ umfassen die Errichtung, den Betrieb und die 

Außerbetriebnahme mobiler elektrischer Anlagen der Veranstaltungstechnik, die mit betriebsfertigen Betriebsmitteln 

und Geräten errichtet werden, sowie den Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmittel der Veranstaltungstechnik. 

Dazu ist auch erforderlich, dass die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel beurteilt, gemessen, instand gehalten und 

repariert werden können. 

Das Arbeitsgebiet der Elektrofachkraft für Veranstaltungstechnik grenzt sich eindeutig zu denen anderer 

Elektrofachkräfte (z. B. des Elektroinstallationshandwerkes) ab. 

Die Zuständigkeit der „Elektrofachkraft für Veranstaltungstechnik“ beginnt an der bereitgestellten / genutzten 

Übergabestelle (Speisepunkt). 

ZIELGRUPPE 

Elektrofachkräfte nach VPLT SR 4.0 oder als Fachkraft für Veranstaltungstechnik nach der Ausbildungsverordnung 

von 2002 

 

VORAUSSETZUNG FÜR DIE ZULASSUNG ZUR PRÜFUNG 

Zur Prüfung wird zugelassen, wer eines der nachfolgenden Kriterien erfüllt: 

 Teilnahme an der Weiterbildung nach IGVW SQ Q1 oder 

 erfolgreiches Ablegen einer Prüfung nach VPLT SR 4.0 (bis Ende 2011) und Teilnahme am Upgrade-Modul 
nach IGVW SQ Q1 

oder 

 erfolgreiches Ablegen einer Prüfung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik nach Ausbildungsordnung von 
2002 und Teilnahme am Upgrade-Modul nach IGVW SQ Q1 

 
In besonderen Fällen kann auch zugelassen werden, wer durch Vorlage von Zeugnissen oder auf Basis seiner 
beruflichen Tätigkeit glaubhaft macht, dass er Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen 
erworben hat, die die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen. 

Bitte fordern Sie unseren Eingangstest an! 
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LEHRGANGSINHALTE 

Der Lehrgang UPGRADE ELEKTROFACHKRAFT FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK  beinhaltet folgende Themen 

1. Kenngrößen im elektrischen Stromkreis 
2. Messen von elektrischen Größen 
3. Technische Kommunikation 
4. Energieerzeugung, -verteilung, -verbrauch 
5. Vorschriften und Regeln der Technik 
6. Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag 
7. Errichten von mobilen elektrischen Anlagen in der Veranstaltungstechnik 
8. Auswahl, Bemessung, Konfektionieren und Prüfen von Leitungen 
9. Betrieb und Wartung von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln 

 
 

TERMINE 

Termin 1 1. Block 09.01. – 13.01.2017 in Hannover 
 2. Block 27.03. – 31.03.2017  
Termin 2 1. Block 06.11. – 17.11.2017 in Hannover 
    

 

UNTERRICHTSZEIT / TEILNEHMER 

Jeweils von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr. 
Der Lehrgang ist für 90 Lerneinheiten konzipiert. 
Maximal 15 Teilnehmer | Mindestteilnehmerzahl 8 Personen 
 

LEHRGANGSGEBÜHR 

Die Lehrgangsgebühr beträgt 1.250,00 € (USt. befreit). 

Für Mitglieder der Partnerverbände beträgt die Lehrgangsgebühr 1.125,00 € (USt. befreit). 

 

Mitglieder der Partnerverbände erhalten 10% Rabatt auf die Lehrgangsgebühr. 

STANDORTE 

Hannover 

Fuhrenkamp 3 – 5 

30851 Langenhagen 

Tel: +49 511 270747 71 

Ansprechpartnerin: Anke Lohmann 

Hamburg 

Volkmannstraße 6 

22083 Hamburg 

Tel: +49 40 2263801 20 

Ansprechpartnerin: Anke Larsen 

Wenn Sie Fragen haben oder mehr Informationen wünschen, freuen wir uns auf Ihren Anruf.  

Lassen Sie sich von uns beraten!         Stand:10.2016 ALa 


